
10 Begriffsentwicklung und Begriffsklärung

wären Begabungen weder erworben noch genuin persönliche Eigen-
schaften, sondern sie werden verliehen. Das vielleicht beste Beispiel 
hierfür ist das Gottesgnadentum des deutschen Kaisers: Seine Begabung 
war von seiner Individualität entkoppelt. So galten auch bis ins Hoch-
mittelalter Innovationen und Neuerungen keineswegs als Schöpfungen 
des Menschen, sondern als „Nach-Entdeckungen“ der Schöpfungen 
Gottes (Grupp et al. 2003).

Sprachetymologische Studien zeigen, dass im lateinischen Sprach-
raum Begabungen ab dem 4. Jahrhundert ganz allmählich stärker an die 
Person und ihre Individualität geknüpft wurden. Im mittel- und nord-
europäischen Sprachraum ist dieser Trend erst viel später, ab dem 14. 
Jahrhundert, zu beobachten. Zum Durchbruch verhalf diesem Ver-
ständnis der im 16. Jahrhundert erstarkende Protestantismus. Er ver-
änderte die Bewertung eigener Leistungen radikal. Zuvor war das Voll-
bringen guter Werke dazu angetan, nach dem Tode Gnade zu erfahren; 
der eigene Gnadenstand war jedoch höchst ungewiss. Im Protestantis-
mus wurde dagegen schon der irdische Erfolg als Ausdruck des Segens 
Gottes gedeutet. Insbesondere erfuhr das Konzept des „guten Werkes“ 
eine ungeheute Ausdehnung: Es bezog sich nicht mehr nur auf mora-
lische Aspekte des Alltagshandelns, sondern vor allem auch auf wirt-
schaftlichen Erfolg (Weber 1920).

Geistige Wurzeln des modernen Begabungs begriffs

Die im Protestantismus vollzogene Kopplung von Person und Bega-
bung wurde um den in der Renaissance entwickelten Gedanken der 
sinnvollen Nutzung von Begabungen ergänzt. Im schroffen Gegensatz 
zum Ständewesen des Mittelalters war nun die Entwicklung des Men-
schen hin zu individueller Freiheit das erklärte Ziel. Diese in Deutsch-
land etwa ab 1500 entstehende Denkweise hatte einen ungeheuren Ein-
fluss auf Wissenschaft, Künste, Gesellschaft und das Leben der 
vornehmen Kreise. Im Jahr 1537 benutzte erstmals der Philosoph Para-
celsus den Begriff „Talent“ im Sinne einer geistigen Anlage, die Personen 
zur Erreichung persönlicher Ziele nutzen können (Passow et al. 1993).

Eine weitere Bedeutungsfacette des modernen Begabungsbegriffs 
entwickelte sich während der Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Einer ihrer zentralen Grundsätze besagt, dass die Vernunft imstande sei, 
die Wahrheit zu entdecken und ans Licht zu bringen – und dies nun 
nicht mehr als individuelle Nachzeichnung und Verherrlichung einer 
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göttlichen Welt, sondern als individuelle Konstruktion: Jeder konnte aus 
eigener Kraft neue Erkenntnisse schaffen. Logisches, kritisches und ei-
genständiges Denken wurden zur Tugend erhoben (Cassirer 1998), viele 
Begriffe mit Bezug zur Begabung entsprechend umgedeutet. Ein ty-
pisches Beispiel ist der Begriff des Genies, welches von Wilhelm von 
Humboldt zum „Bildungsideal“ erhoben wurde. 

Trotz dieser allmählichen Verwissenschaftlichung des Begabungsbe-
griffs waren die Erklärungen herausragender Leistungen noch immer 
von vielen irrationalen Vorstellungen durchsetzt (Fels 1999). So wurde 
im Geniekult der Aufklärung und der Romantik das Genie als eine 
dem normalen Verständnis entzogene Entität dargestellt:

„Genies sind eine andere psychisch-biologische Spezies, die sich in ih-
ren geistigen und emotionalen Eigenschaften so stark von der übrigen 
Menschheit unterscheidet wie diese sich vom Affen.“ (Hirsch 1931, 298, 
Übers. durch den Verf.)

Weiterentwicklung zum modernen Begabungs
begriff
Die geistigen und philosophischen Entwicklungen des Mittelalters hat-
ten den Blick dafür geschärft, dass Personen unterschiedliche Leistungen 
vollbringen. Dass Maler und Handwerker ihre Werke signierten und so-
mit gar als individuelle Leistungen reklamierten, ist vielleicht das mar-
kanteste Anzeichen für das gewandelte Denken. Gleichzeitig entstanden 
jedoch gewisse wirtschaftliche Regelungsbedürfnisse; am folgereichsten 
waren die Entwicklungen des Urheberrechts und des Patentrechts.

In der Antike und im Mittelalter bezogen sich Gesetze nur auf kon-
krete Sachen und die mit ihnen verbundenen Eigentumsverhältnisse. 
Beispielsweise durfte man ein Buch nicht stehlen, wohl aber seinen In-
halt abschreiben. Die Bearbeitung eines Stoffes durch verschiedene 
Künstler und Autoren war genauso gebräuchlich wie die Übernahme 
oder Veränderung von Liedern und Musikstücken durch verschiedene 
Musiker – der Rang eines Künstlers bemaß sich hauptsächlich nach sei-
nen handwerklichen Fertigkeiten, jedoch nicht nach der Originalität 
seiner Werke. Als Gutenberg den Buchdruck erfand, war der Nachdruck 
von Büchern noch frei. Verleger drängten jedoch auf verbindliche Rege-
lungen. Das damals sich langsam entwickelnde Urheberrecht dient auch 
heute noch dem Schutz bestimmter kultureller Geistesschöpfungen, 
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auch Werke genannt. Es hilft insbesondere den Urhebern bei der Durch-
setzung ihrer wirtschaftlichen Verwertungsinteressen. 

Mitte des 16. Jahrhunderts war es bereits gängige Praxis, dass Verle-
ger um Autoren warben und ihnen Honorare zahlten. Ähnlich wurden 
nun Maler für ihre Werke entlohnt, die diese als „geistiges Eigentum“ 
betrachten durften. Ein solches Privileg wurde beispielsweise 1511 Alb-
recht Dürer eingeräumt. 

In Deutschland verliehen Fürsten bereits im 16. Jahrhundert Patente, 
sowohl für neue Erfindungen als auch für erprobte gewerbliche Verfah-
ren, die aus dem Ausland eingeführt wurden. Interessanterweise wurden 
Patente mit unterschiedlichen Absichten vergeben: Einerseits sollten sie 
Schutz gegen Nachahmung bieten (Monopolrechte), andererseits ein-
schränkende Bestimmungen verhindern. Letzteres richtete sich oft gegen 
Monopole der Gilden und diente dem Wettbewerb. 

Urheberrecht und Patentrecht führten dazu, dass neben der Origi-
nalität immer häufiger auch schon der Wert einer Schöpfung taxiert 
wurde. Dies half den Urhebern und Erfindern bei der Durchsetzung ih-
rer Honorarforderungen. Historisch gesehen handelte es sich wahr-
scheinlich um die ersten Versuche, systematisch die aus Leistungsexzel-
lenz entstehenden Produkte zu bewerten. 

Geistige und wirtschaftliche Einflüsse auf die Genese des modernen 
Begabungsbegriffes entwickelten sich selbstverständlich nicht getrennt 
voneinander, sondern griffen an vielen Stellen ineinander; anschauliche 
Beispiele hierfür finden sich in der erwähnten Diskussion um Genies. 
Einerseits stößt man noch bis in die Neuzeit auf religiöse und mystische 
Vorstellungen, die sich um Genies ranken. Andererseits erkennt man die 
wirtschaftliche Bedeutungsfacette des Geniebegriffs im damals ge-
prägten Begriff des Ingenieurs, einer Person, die nützliche Maschinen, 
technische Apparate, Brücken etc. konstruiert. 

Der Begabungsbegriff heute

Von einem Begriff wie dem der Begabung, dessen Bedeutungsentwick-
lung eine lange Geschichte hat und der sich aus vielen Wurzeln speist, 
ist kaum zu erwarten, dass er einheitlich verwendet wird. In der Tat ist 
seine Semantik im deutschsprachigen Raum zwar nicht ohne erkenn-
bare Konturen, doch recht diffus. Dies liegt zum einen darin begründet, 
dass die oben dargestellten historisch gewachsenen Bedeutungsfacetten 
verschiedene semantische Verschiebungen erfuhren.
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Erstens ist der Begabungsbegriff seit mehreren Jahrzehnten weitge-
hend säkularisiert: An die Stelle des im Hochmittelalter vorherrschenden 
Erklärungsmusters göttlicher Gnade sind moderne Konzepte wie Gene 
und insbesondere eine hohe Intelligenz getreten. Zweitens wurde die im 
Protestantismus entwickelte Idee der Beobachtbarkeit von Begabungen 
transformiert in den modernen Leistungsbegriff und an verschiedene 
gesellschaftliche Entwicklungen angepasst. So führten Hochleistungen 
in neuen Domänen wie Fußball oder der Informatik zur Postulierung 
weiterer Talente und Einführung neuer Begriffe (z. B. „Fußballtalent“ 
und „Computergenie“). Drittens hat sich die in der Renaissance entstan-
dene Idee unterschiedlicher Nutzungen eigener Begabungen weiterent-
wickelt zu Konzepten, die unter anderem persönliche Talent- oder Bega-
bungsprofile umfassen. Diese werden überdies in der Alltagsvorstellung 
häufig mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen verbunden, wie etwa 
das Begabungsprofil des Künstlers mit einem Drang nach Unabhängig-
keit und Selbstverwirklichung. Viertens wurde der konstruktivistische 
Grundgedanke der Aufklärung im 20. Jahrhundert durch moderne Kon-
zepte wie das der Kreativität ergänzt. Und fünftens trugen Entwick-
lungen in der Wirtschaft und im Arbeitswesen dazu bei, dass die Seman-
tik des Begabungsbegriffs weiter aufgeladen wurde. Es entstanden neue 
Stereotypen wie der findige Unternehmer oder der smarte Topmana-
ger. In der Berufswelt etablierte sich die Eignungsdiagnostik. 

Heute ist der Begabungsbegriff eindeutig mit einer hohen gesell-
schaftlichen Wertschätzung verbunden. Diese Sichtweise scheint hierzu-
lande noch ausgeprägter zu sein als in anderen Ländern. Beispielsweise 
fand Dahme (1996), dass deutsche Sekundarstufenlehrer den Anteil der 
Begabten unter ihren Schülern auf durchschnittlich 3,5 % schätzen; die-
ser Wert liegt deutlich unter den entsprechenden Schätzungen ihrer 
amerikanischen (6,4 %) und indonesischen (17,4 %) Kollegen. In einer 
ähnlichen Studie (Ziegler / Stoeger 2003) fielen die Ergebnisse noch dra-
matischer aus: Von den 42 als hochbegabt identifizierten Kindern einer 
breit angelegten Hochbegabtenstudie war keines den eigenen Eltern oder 
den Lehrkräften besonders aufgefallen gewesen; offensichtlich waren de-
ren (zu) hohen Ansprüche an eine Hochbegabung nicht erfüllt worden. 

In der Hochbegabungsforschung wurden verschiedene empirische 
Versuche unternommen, das prototypische Bild des Begabten im öf-
fentlichen Bewusstsein zu identifizieren. Allerdings sind die Ergebnisse 
widersprüchlich. Am meisten Konsens dürften noch folgende in Anleh-
nung an Sternberg (1995) dargestellte fünf Kriterien finden, die ein 
Hochbegabter erfüllen muss:
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 � Das Exzellenzkriterium, d. h., eine Person ist leistungsmäßig den 
anderen mindestens auf einem Gebiet deutlich voraus.

 � Das Seltenheitskriterium, d. h., die Person hat eine hohe Ausprä-
gung einer Eigenschaft, die bei anderen nur selten so hoch ausge-
prägt ist (z. B. Intelligenz).

 � Das Produktivitätskriterium, d. h., die Begabung befähigt die Per-
son zur Herstellung besonderer Produkte oder zu besonderen Hand-
lungen.

 � Das Beweisbarkeitskriterium, d. h., die Hochbegabung kann von 
der Person willentlich unter Beweis gestellt werden, sodass sie bei-
spielsweise durch Tests gemessen werden kann.

 � Das Wertkriterium, d. h., die Hochbegabung einer Person zeigt sich 
in Bereichen, die von der Gesellschaft für wichtig erachtet und ge-
schätzt werden.

Ein noch genaueres Bild des Hochbegabten in der Öffentlichkeit nachzu-
zeichnen wird erstens dadurch erschwert, dass viele unbewusste Vorurteile 
in es einfließen. Wer hätte beispielsweise geahnt, dass größeren Schülern 
oder solchen mit angenehmerer Stimme, einem schmaleren oder sym-
metrischeren Gesicht unwillkürlich eine größere Begabung zugeschrie-
ben wird (Borkenau / Liebler 1995)? Viele geschlechtsbezogene Vorurteile 
sind uns ebenfalls nicht bewusst. Fordert man beispielsweise Kinder auf, 
eine intelligente Person zu zeichnen, stellen sie fast immer einen Mann 
dar. Zweitens bestehen Unterschiede hinsichtlich der Differenziertheit und 
Elaboriertheit des Bildes eines Hochbegabten. Vor allem pädagogische 
Fachkräfte haben vielfach explizite Erwartungen, die zwar Berührungs-
punkte mit wissenschaftlichen Konzepten aufweisen, jedoch nur teilwei-
se mit Forschungsbefunden in Einklang stehen. Hany (1995) fand bei-
spielsweise, dass Lehrkräfte typischerweise glauben, Begabte seien im 
Vergleich zu durchschnittlich Begabten deutlich besser im logischen 
Denken, hätten eine schnellere Auffassungsgabe, seien wissbegieriger 
und erzielten gute Noten. Dies trifft jedoch nur für eine Teilgruppe zu.

Der Gebrauch des Begabungsbegriffs in der 
Wissenschaft
Unglücklicherweise herrscht in der Wissenschaft, wenn über Bega-
bungen und Hochbegabungen gesprochen wird, ein nahezu babylo-
nisches Sprachgewirr. Schon 1987 hatte der Erfurter Professor Ernst 
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Hany über 100 verschiedene Hochbegabungsdefinitionen zusammen-
getragen. Feldhusens und Jarwans (1993) Sichtung der wissenschaft-
lichen Literatur offenbarte dabei extrem unterschiedliche Sichtweisen. 
Unter anderem fanden sich folgende vier Standpunkte:

 � Psychometrische Definition: Eine Hochbegabung liegt vor, wenn 
jemand außergewöhnlich gut in einem psychologischen Test, vor-
zugsweise einem Intelligenz- oder Kreativitätstest, abschneidet.

 � Performanzdefinition: Eine Hochbegabung zeigt sich in hohen 
Leistungen, beispielsweise sollten die Hochbegabten unter den Klas-
senbesten sein.

 � Etikettierungsdefinition: Hochbegabungen sind soziale Zuschrei-
bungen. Die Zuschreibungsmacht muss dabei nicht notwendiger-
weise bei der Mehrheit liegen. Sie kann beispielsweise auch von 
Fachexperten oder Kunstkritikern ausgeübt werden.

 � Spezifische Talentdefinition: Eine spezifische Stärke ist schon aus-
reichend, damit eine Hochbegabung vorliegt. Sie kann in Gebieten 
wie der Musik, der Mathematik oder dem Sport liegen.

Im Einzelfall können diese Definitionen zu völlig unterschiedlichen Ur-
teilen führen. Beispielsweise gelingt es fast der Hälfte der hochintelli-
genten Schüler nicht, ihrer Intelligenz entsprechende hohe Leistungen 
zu zeigen; umgekehrt erreichen typischerweise nur etwa 15 % der Hoch-
leistenden die üblichen für eine Hochbegabung festgesetzten psycho-
metrischen Grenzwerte. 

Neben der grundsätzlichen definitorischen Uneinigkeit bestehen 
weitere gravierende Unstimmigkeiten, die eine Kommunikation inner-
halb der Hochbegabungsforschung extrem erschweren. Die bedeu-
tendsten beziehen sich auf die semantischen Relationen der zentralen 
Begriffe, die im Folgenden erläutert werden.

Hochbegabung und Talent

Anstatt des im Deutschen gebräuchlicheren Begriffs Hochbegabung wird 
international meist schlicht von Begabung gesprochen. In diesem Buch 
werden die Begriffe synonym verwendet. Viele Forscher unterscheiden 
jedoch zwischen Talent und (Hoch-)Begabung; anders etwa Csikszent-
mihalyi und Robinson (1986), die sie synonym gebrauchen. Manche 
Forscher sehen Talent als einen der Begabung untergeordneten Begriff 
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(Haensly et al. 1986). Feldman (1986) wiederum setzt Talent mit einem 
Potential gleich, Begabung dagegen mit ausgezeichneten Leistungen; 
genau umgekehrt sieht das Tannenbaum (1986).

Die Situation verkompliziert sich weiter durch die Unklarheiten hin-
sichtlich der Breite der Begriffe: Einige Wissenschaftler verstehen Bega-
bungen im Sinne von generellen Anlagen für Hochleistungen auf belie-
bigen Gebieten (Terman 1925), andere wiederum als spezifische Anlagen 
für herausragende Leistungen in bestimmten Tätigkeitsbereichen wie 
dem Sport, der Kunst oder akademischen Fächern (DeHaan / Havig-
hurst 1957).

Wie viele Hochbegabte gibt es?

Eine der am lebhaftesten geführten Diskussionen der Hochbegabungs-
forschung kreist um die Frage, wo die Grenze zur Hochbegabung liegt. 
Im gegenwärtigen Standardwerk zu Begabungstheorien (Sternberg / Da-
vidson 2005) finden sich unter anderem Positionen von den oberen 1 % 
(Terman), den oberen 1 – 3 % (Robinson), 3 % (Stanley), 5 % (Mayer), 
5 – 10 % (Freeman), 10 % (Gagné), 15 % (Gordon) bis zu den oberen 
20 % (Renzulli). Diese Grenzziehungen sind vollkommen willkürlich, 
haben aber beispielsweise die Konsequenz, dass Renzulli die Anzahl be-
gabter Personen fast 2 000 % höher veranschlagt als Terman. 

Eine delphische Definition von Hochbegabung

Der in mythischen und theologischen Traditionen entstandene Bega-
bungsbegriff wird seit ca. 140 Jahren wissenschaftlich untersucht. Seit 
dieser Zeit haben Forscher die unterschiedlichsten Hypothesen vorge-
tragen, was Begabungen wirklich sind. Implizit unterliegt all diesen Hy-
pothesen die Überzeugung, dass Begabungen sicher existieren, man sie 
also nur an der richtigen Stelle suchen müsse. Insbesondere wird die 
Überzeugung vertreten, dass Begabungen Eigenschaften einer Person 
seien, dass man sie also in gewisser Weise besitze. Diese Eigenschafts-
konzeption von Begabungen wurde in den letzten Jahren von verschie-
denen Forschern wie Dai, Shavinina oder Phillipson vehement ange-
griffen. Insbesondere weisen sie auf die große Gefahr einer Reifikation 
hin, dass also einem theoretischen Konstrukt fälschlicherweise eine re-
ale Existenz zugeschrieben wird. 
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In der Tat zeigt das oben geschilderte Tohuwabohu nach 140 Jahren 
Hochbegabungsforschung deutlich, dass der Versuch, herauszufinden, 
was eine Hochbegabung wirklich ist, als gescheitert betrachtet werden 
muss. Doch auch wenn es eine Hochbegabung als real existierende 
menschliche Eigenschaft nicht gibt, bedeutet das noch lange nicht, dass 
damit die Hochbegabungsforschung überflüssig würde. Immerhin be-
steht ein vitales Interesse, Leistungsexzellenz sowie ihre Bedingungen 
zu beschreiben und zu erklären; ferner ist es fast allen Gesellschaften ein 
Anliegen, Personen gemäß kultureller, bildungsethischer und wirt-
schaftlicher Ziele und Werte zu fördern. Viel günstiger ist daher eine so 
genannte delphische Definition, die auf Expertenurteilen über den 
wahrscheinlichen weiteren Lern- und Leistungsverlauf einer Person be-
ruht (Ziegler 2008).

Talent: eine Person, die möglicherweise einmal Leistungsexzellenz 
erreichen wird

Hochbegabter: eine Person, die wahrscheinlich einmal Leistungsex-
zellenz erreichen wird

Experte (leistungsexzellente / leistungseminente Person): eine Per-
son, die schon sicher Leistungsexzellenz erreicht hat

Zur Veranschaulichung dieser Definitionen sind einige Beispiele hilf-
reich. So kann ein 18-Jähriger, der gerade mit dem Schach begonnen 
hat, kein Schachtalent mehr sein, denn nach derzeitigem Kenntnisstand 
hat er viel zu spät angefangen, als dass er noch zu Leistungsexzellenz 
gelangen könnte. Dagegen können noch fast alle 4-Jährigen als Schach-
talente angesehen werden, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
sie bei entsprechender Förderung einmal Leistungsexzellenz erreichen 
könnten. 

Damit jemand nicht nur als talentiert, sondern als hochbegabt be-
zeichnet werden kann, ist allerdings noch mehr nötig. Beispielsweise 
wird ein 12-Jähriger voraussichtlich nicht mehr zu einem Experten im 
Schachspiel werden können, wenn beispielsweise eine der folgenden 

Definition

Definition

Definition
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drei Bedingungen nicht gegeben ist: Er ist spielstärker als ca. 80 % der 
erwachsenen Vereinsschachspieler, hat ausgezeichnete Schachtrainer 
und keine gravierenden gesundheitlichen Probleme. Dieses Beispiel 
macht auch deutlich, dass Begabungen weit mehr als nur Eigenschaften 
einer Person sind. 

Talente und Hochbegabungen sind wissenschaftlich begründete 
Urteile über die wahrscheinliche Entwicklung des gesamten Sys-
tems aus einer Person und ihrer Umwelt.

Underachiever und Hochleistende

Zwei weitere Begriffe, die in der Hochbegabungsforschung häufig ver-
wendet werden, können nun ebenfalls definiert werden.

Underachiever sind Talente, deren Leistung aktuell beeinträchtigt 
ist, wodurch sich bei Nichtintervention ungünstige Prognosen für 
die Erreichbarkeit von Leistungsexzellenz ergeben.

In der Praxis wird ein Underachievement häufig anhand einer Diskre-
panz von Intelligenz und (Schul-)Leistung erschlossen, und anschlie-
ßend untersucht, welche Faktoren für die ungünstige Leistungsentwick-
lung verantwortlich sind (mangelnde Motivation, schlechte Förderung 
usw.).

Hochleistende sind Personen, die ein festgesetztes Leistungskriteri-
um erfüllt haben.

Das Leistungskriterium ist dabei willkürlich (z. B. Jahrgangsbester, eine 
bestimmte Weite beim Weitsprung, ein Preis bei einem Musikwettbe-
werb). Auch gilt es zu beachten, dass mit dem Begriff Hochleistender 
zunächst keine Prognose bezüglich der Leistungsentwicklung verbun-
den ist. 

Definition

Definition

Definition
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Anzahl der Talente und Hochbegabten vor dem 
Hintergrund der delphischen Definition
Abschließend soll noch einmal die leidige Frage angegangen werden, 
wie viele Talente und Hochbegabte es gibt. Diese Frage lässt sich nicht 
wissenschaftlich beantworten, sondern beruht auf Festsetzungen. Wis-
senschaftler können aber begründete Prognosen zur Leistungsentwick-
lung von Personen abgeben. Wenn also beispielsweise eine Gesellschaft 
doppelt so viele leistungsexzellente Mathematiker wie Chemiker benö-
tigen sollte, können Hochbegabungsforscher versuchen, den entspre-
chenden Prozentsatz der mathematisch und chemisch talentiertesten 
Personen zu identifizieren.

Heller et al. (2000)
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